
Motorradkategorien ab 2021         
        
Kategorie Mindestalter Anforderungen Prüfungen Prüfungsfahrzeug 

                

    ● Nothelferkurs     ● Höchstgeschw. 45km/h 

 AM 15 Jahre ● Lernfahrausweis ● Theorie ● max. 50 ccm3 

    ● Grundkurs 12h ● 
Praktische 
Prüfung ● max. 4 kW 

    ● Verkehrskundekurs     ● 2-rädriges Motorrad / 

              
Roller ohne 
Seitenwagen 

                

    ● Nothelferkurs ● Theorie ● max. 125ccm3 

 A1 16 Jahre ● Lernfahrausweis ● 
Praktische 
Prüfung ● max. 11 kW 

    ● Grundkurs 12h ● bei Kat.B Besitz, ● 2-rädriges Motorrad / 

    ● Verkehrskundekurs  

keine 
Prüfungsfahrt  

Roller ohne 
Seitenwagen 

                

             

    ● Nothelferkurs     ● mind.11 kW 

 A2 18 Jahre ● Lernfahrausweis ● Theorie ● max. 35 kW 

 35 kW   ● Grundkurs 12h ● 
Praktische 
Prüfung ● 2 Sitzplätze 

    ● Verkehrskundekurs     ● 2-rädriges Motorrad / 

              
Roller ohne 
Seitenwagen 

            ● mind. 35kW 

           ● 2 Sitzplätze 

 A 20 Jahre ● 2 jährige Fahrpraxis A2 35 kW ● 
Praktische 
Prüfung ● 2-rädriges Motorrad / 

    
KEIN DIREKT EINSTIEG 
MÖGLICH      

Roller ohne 
Seitenwagen 

           ● kein Motorad aus der 

              Unterkategorie A1 
        

INFO: Der Grundkurs muss nur noch einmal absolviert werden, da er bei allen 
Motorradkategorien 12 Stunden beträgt!  

 

Übergangsbestimmung: Wer den Lernfahrausweises für Kat. A1 vor dem 1. Januar 
2021   erworben hat, kann die Ausbildung nach altem Recht abschliessen (8 Stunden 
Motokurs) 

• A1 45: Mindestalter der Motorradkategorie A1 für Kleinmotorräder (max. 50 ccm; max. 
4 kW, Vmax 45 km/h) 15 Jahren. 

• A1: 125 ccm dürfen bereits ab 16 Jahren geführt werden (Art. 6 Abs. 1 VZV) 
• A2: ab 18 Jahre. Grundschulung 12 Std. (falls Neueinsteiger) 
• A2 (35kw) und Kat. A ist immer eine praktische Prüfung erforderlich. (Art. 24 Abs. 3 

VZV), 
• A: kann frühestens mit 20 Jahre gemacht werden, dabei Kat. A eine 2 jähriger 

Fahrpraxis auf A2 (35kw) nötig ist. (Art. 15 Abs. 2 VZV) Kein direkt Einstieg mehr 
möglich! 

Der Einstieg ins Motorradfahren erfolgt künftig nur noch über die Kategorien A1 (125 cm) und 
A2 (max. 35 kW) 


